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10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

Norm

B-VG Art18 Abs1;

B-VG Art18 Abs2;

VwRallg;

Rechtssatz

Daraus, daß eine (unbestritten) die Abgabep8ichtigen begünstigende - wenn auch gesetzwidrige - Ausnahme von den

anzuwendenden Rechtsvorschriften gemacht wird, läßt sich kein Recht auf weitere Ausnahmen ableiten. Diesbezüglich

können die Abgabepflichtigen auch nicht in ihren Rechten verletzt werden.
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